
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
65 - Bauamt 
 
 
Betrifft: Abschnittsbildungsbeschluss für die Straßenbaumaßnahme 

"Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Heegermühler 
Straße" 

 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. gemäß § 5 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Eberswalde vom 
05.05.2009 werden für die Straßenbaumaßnahme „Straßen-
beleuchtungsanlage Heegermühler Straße im Abschnitt vom 
Busbahnhof bis Boldtstraße“ zur Ermittlung von Straßen-
baubeiträgen folgende Abschnitte gebildet: 

 
1. Abschnitt 
Heegermühler Straße von der Mittelachse der einmün-
denden Erschließungsanlage Kupferhammerweg bis zur 
Mittelachse der einmündenden Erschließungsanlage 
Boldtstraße. Dieser Abschnitt ist in der Anlage 1 mit 
A, E, F und D gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Abschnitt 

Beschluss-Nr. 

         12-148/09 

zu DB/Vorlage   BV/226/2009 
 
Datum           22.10.2009 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 



Heegermühler Straße von der Mittelachse der 
einmündenden Erschließungsanlage Boldtstraße bis zur 
Mittelachse der Kreuzung Heegermühler Straße/ 
Eberswalder Straße/ Lichterfelder Straße/ 
Spechthausener Straße. Dieser Abschnitt ist in der 
Anlage 1 mit B, C, F und E gekennzeichnet. 

 
2. die Abschnitte 1 und 2 werden gesondert abgerechnet. 

 
 
 
 
Eberswalde, den 23.10.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Pischel 
Boginski Siegel 
Bürgermeister  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


